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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1990

Norm

ABGB §1168a

Rechtssatz

Bei ausreichender Erfüllung seiner Warnp2icht trägt der Werkunternehmer die Gefahr der (o4enbaren) Untauglichkeit

des beigestellten Sto4es nicht einmal bis zur Übernahme des Werkes; er behält vielmehr den Anspruch auf das volle

Entgelt, auch wenn das Werk aus diesem Grund mangelhaft oder überhaupt nicht zustande gekommen ist.
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